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HFA 2.10.2019 

TOP 26: Beantwortung von Anfragen 

 

hier Anfrage der WLH-Fraktion vom 24.9.2019 „zur Prognose Haushaltsentwicklung - 

Gewerbesteuerentwicklung: Zuführung von 3,6 Mio€ in "sonstige Rücklage" wegen 

einem Klageverfahren gegen GewSt-Messbescheid“ 

Die WLH-Fraktion bittet in Zusammenhang mit der Aufschlüsselung der 6,64 Mio. € 
sonstiger Rückstellungen im Jahresabschluss 2018 und hier insbesondere der 
Zuführung von 3,6 Mio. € wegen eines Klageverfahrens eines Gewerbetreibenden 
gegen den Bescheid des Finanzamtes über den Gewerbesteuermessbetrag um 
Beantwortung der nachfolgenden Fragen: 

1. Ist das Klageverfahren mittlerweile abgeschlossen? Wenn nein, mit welchen 
weiteren Zuführungen zur sonstigen Rücklage muss hierzu gerechnet werden alleine 
wegen der Verzinsung? Wenn ja, welche Auswirkungen werden alleine aus diesem 
Klageverfahren für die kommenden Haushaltsjahre prognostiziert? 

Antwort der Verwaltung:  
Das Klageverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Da sich bis zum 31.3.2020 (Ende 
des Wertaufhellungszeitraumes für den Abschluss 2019) noch weitere Erkenntnisse 
ergeben können, ist eine Bewertung des evt. Ausfallrisikos und der dann erforderlichen 
Zuführung oder auch Auflösung der gebildeten Rückstellung erst im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2019 möglich. 

2. Gibt es weitere Klageverfahren gegen GewSt-Messbescheide? Wenn ja, wie viele 
sind dies, mit welchen damit verbundenen Maximalrisiken für die Stadt Haan muss 
gerechnet werden? 

Antwort der Verwaltung:  
Wieviele Klageverfahren gegen Bescheide der zuständigen Finanzämter zur 
Feststellung von Gewerbesteuermessbeträgen bei den jeweiligen Finanzämtern 
anhängig sind, ist der Stadt Haan nicht bekannt. Lediglich in den Fällen, in denen das 
Finanzamt die Aussetzung der Vollziehung des Grundlagenbescheides anordnet, 
erhält die Stadt Kenntnis von Einspruch- oder Klageverfahren. Die sich hieraus 
ergebenden Risiken sind jeweils einzeln im Rahmen des Jahresabschlusses zu prüfen 
und zu bewerten. 

3. Wie sieht die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen aktuell aus, bzw. die 
Prognose zur Haushaltsentwicklung 2019 zum Stichtag 30.9.2019? 

Antwort der Verwaltung:  
Die Prognose zur Haushaltsentwicklung 2019 zum Stichtag 30.9.2019 ist Gegenstand 
einer entsprechenden Vorlage für den Rat am 29.10.2019.  
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